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Bauleitplanung der Gemeinde Mengerskirchen 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Rübenstücke – 2. Erweiterung“ im Ortsteil Waldernbach  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir danken für ihre Zuschrift und nehmen im Folgenden zur Bauleitplanung der Gemeinde 
Mengerskirchen Stellung: 
 
Als Interessenverband der landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis Limburg-Weilburg lehnen wir 
die Änderung des Flächennutzungsplanes zur Schaffung von Gewerbeflächen auf agrarisch 
nutzbaren Flächen ab. Im vorliegenden Fall sind bereits wesentliche Anteile der Fläche laut 
Regionalplan als „Vorranggebiet Industrie und Gewerbe“ ausgewiesen. Es verbleibt lediglich ein 
geringer Anteil an „Flächen für Landwirtschaft“ im Geltungsbereich des Bebauungsplanes, sodass 
seitens des Verbandes keine schwerwiegenden Bedenken gegen das o.g. Vorhaben bestehen.  
 
Laut der beigefügten Begründung zum Bebauungsplan, 4.2 Eingriff und Ausgleich wird der 
Ausgleich über Biotopwertpunkte der Gemeinde Mengerskirchen erbracht. Sollte hier ein weiterer 
Bedarf entstehen, regen wir die Berücksichtigung von produktionsintegrierten 
Ökokontomaßnahmen an. 
 
Der Kreisbauernverband Limburg-Weilburg e.V. begrüßt das langfristig betriebene 
Flächenmanagement der Gemeinde Mengerskirchen hinsichtlich der Schaffung von Bauland, um 
die Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen zu reduzieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. 
 
i.A. Jonas Bachmann (Geschäftsführer) 
Kreisbauernverband Limburg-Weilburg e.V. 
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Bauleitplanung der Gemeinde Mengerskirchen
Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet Rübenstück" - 2. Änderung

Guten Tag,

mit der zweiten Änderung des oben genannten Bebauungsplanes sollen weitere
landwirtschaftliche Flächen, teilweise im Regionalplan Mitte l h esse n als „Vorranggebiet
Landwirtschaft" dargestellt, versiegelt werden.
Die neu betroffenen Dauergrünlandflächen werden mit einer Grünlandzahl zwischen 50
und 55 bewertet. Das bedeutet, dass diese Standorte einen mittleren Ertragswert haben.
Zwei landwirtschaftliche Betriebe sind von der geplanten Maßnahme betroffen.

Insgesamt sind bisher alleine durch die Erweiterungen des Gewerbegebietes mehr als 1,5
ha Dauergrünland, bewirtschaftet von 3 verschiedenen landwirtschaftliche Betrieben, der
Landwirtschaft entzogen worden.
Alle diese Flächen sind laut Agrarplan Hessen eingeteilt in die Stufe 1a. Dieser Stufe
gehören ausschließlich Flächen mit der höchsten Stufe in der Ernährungs- und
Versorgungsfunktion an.

Auf mögliche Kompensationsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Produktionsflächen
(Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft), im Zuge der Umsetzung dieses
Vorhabens, sollte verzichtet werden, sofern die Kompensation nicht komplett über das
Ökopunktekonto der Gemeinde Mengerskirchen abzudecken sein.

Unsere Servicezeiten Bankverbindungen des Landkreises Limburg-Weilburg
Montag, Mittwoch, Donnerstag 8:30-12:00 und 13:30-16:00 Uhr Kreissparkasse Limburg IBAN: DE41 5115 0018 0000 0000 18 BIG: HELADEF1LIM
Dienstag geschlossen oder nach Vereinbarung Kreissparkasse Weilburg IBAN: DE105115 19190100000660 BIG: HELADEF1WEI
Freitag 8:30-12:00 Uhr Nassauische Sparkasse IBAN: DE16 5105 0015 0535 0438 33 BIG: NASSDE55XXX
Einen Termin können Sie auch telefonisch vereinbaren Postbank IBAN: DE38 5001 0060 0033 7166 00 BIG: PBNKDEF
Besuchsadresse Nebengebäude (Schloss) Hadamar, Internet www.Landkreis-Limburg-Weilburg.de

Gymnasiumstr. 4, 65589 Hadamar
Datenschutz:
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung durch den Landkreis Limburg-Weilburg nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) finden sich auf der Internetseite des Landkreises (www.landkreis-limburg-weilburg.de). Wir übersenden diese Informationen
auf Wunsch in Papierform.



Seitens des Fachdienstes Landwirtschaft bestehen daher große Bedenken gegenüber dem
Bebauungsplan "Erweiterung Gewerbegebiet Rübenstück" - 2. Änderung und dem damit
einhergehenden unwiederbringlichen Verlust weiterer landwirtschaftlicher Flächen.
Eine Zustimmung wird aus landwirtschaftlich fachlicher Sicht nicht gegeben.

Freundliche Grüße
im Auftrag

Saskia Gros
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Bauleitplanung der Gemeinde Mengerskirchen;
hier: Bebauungsplan „Gewerbegebiet Rübenstücke – 2. Erweiterung“
         im Ortsteil Waldernbach

Stellungnahme im Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 

Ihr Schreiben vom 08.11.2021, hier eingegangen am 11.11.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Sicht der von mir zu vertretenden Belange nehme ich zur o.g. Bauleit-
planung wie folgt Stellung:

Obere Landesplanungsbehörde
(Bearbeiterin: Frau Philippi, Dez. 31, Tel.: 0641/303-2418)

Mit dem Vorhaben soll das bestehende Gewerbegebiet um rd. 1,1 ha ver-
größert werden, um die Erweiterung einer ansässigen Firma zu ermög-li-
chen, die aus logistischen Gründen unmittelbar an das Firmengrundstück 
anschließen muss. Maßgeblich für die raumordnerische Beurteilung sind 
die Festlegungen des gültigen Regionalplans Mittelhessen 2010 (RPM 
2010). Dieser stellt den geplanten Geltungsbereich mehrheitlich als Vor-
ranggebiet (VRG) Industrie und Gewerbe Bestand dar, zu etwa einem Drit-
tel auch als VRG für Landwirtschaft, überlagert durch ein Vorbehalts-gebiet 
(VBG) für Natur und Landschaft. 

In den VRG für Landwirtschaft hat die landwirtschaftliche Nutzung Vorrang 
vor entgegenstehenden Nutzungsansprüchen (vgl. Ziel 6.3-1, RPM 2010). 
Der Begründung zur Bauleitplanung kann insofern nicht gefolgt werden, da 

Hausanschrift:
35390 Gießen • Landgraf-Philipp-Platz 1 – 7
Postanschrift: 
35338 Gießen • Postfach 10 08 51
Telefonzentrale: 0641 303-0
Zentrales Telefax: 0641 303-2197
Zentrale E-Mail: poststelle@rpgi.hessen.de
Internet: http://www.rp-giessen.de

Servicezeiten: 
Mo. - Do. 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Die telefonische Vereinbarung eines 
persönlichen Gesprächstermins wird 
empfohlen.

Fristenbriefkasten:
35390 Gießen 
Landgraf-Philipp-Platz 1 – 7

        

Regierungspräsidium Gießen
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hier irrtümlicherweise von einer Inanspruchnahme eines VBG für Landwirt-
schaft ausgegangen wird, in dem eine Eigenentwicklung zulässig sei. Die 
Begründung ist entsprechend zu ändern – in Anspruch genommen wir ein 
VRG für Landwirtschaft, in dem grundsätzlich auch keine Eigenentwicklung 
möglich ist. Aufgrund der geringen Inanspruchnahme von ca. 0,3 ha kann 
allerdings davon ausgegangen werden, dass der Belang Landwirtschaft 
nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Dies ist im Rahmen der Begründung 
zur Bauleitplanung entsprechend auszuführen. 

Die VBG für Natur und Landschaft sollen als ergänzende Bestandteile 
eines überörtlichen Biotopverbundsystems gesichert und entwickelt werden 
(vgl. Grundsatz 6.1.1-2, RPM 2010). Maßgeblich für diese Festlegung ist 
im vorliegenden Fall der integrierte Landschaftsplan der Gemeinde 
Mengerskirchen, der hier einen großflächigen Streuobstbestand gemäß 
§ 23 HENatG darstellt. Wie aus dem aktuellen Register der Hessischen Bio-
topkartierung hervorgeht, ist allerdings nur noch eine Baumreihe im süd-li-
chen Geltungsbereich vorhanden. Diese soll erhalten bleiben und wird im 
Zuge der Bauleitplanung als private Grünfläche festgesetzt.

Entsprechend Ziel 5.3-5 des RPM 2010 ist vor Ausweisung neuer gewerb-li-
cher Bauflächen der Bedarf vorrangig in den VRG Industrie und Gewerbe 
Bestand durch Nachverdichtung zu decken. In der Begründung zur Bauleit-
planung werden die Bemühungen der Gemeinde im Hinblick auf die Akti-
vierung von gewerblichen Innenentwicklungspotenzialen nachvollziehbar 
dargestellt und ebenso nachvollziehbar erläutert, warum diese für das Vor-
haben nicht in Frage kommen.

Vorbehaltlich einer Ergänzung der Begründung zum Belang Landwirtschaft 
kann das Vorhaben mit den Vorgaben des RPM 2010 vereinbart werden.

Grundwasserschutz, Wasserversorgung
(Bearbeiterin: Frau Schweinsberger, Dez. 41.1, Tel.: 0641/303-4138)

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus Sicht der von mir zu vertreten-
den Belange keine Bedenken. Das Plangebiet befindet sich außerhalb ei-
nes amtlich festgesetzten Wasserschutzgebietes.

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz
(Bearbeiter: Herr Waldeck, Dez. 41.2, Tel.: 0641/303-4188)

Gegen den Bebauungsplan bestehen aus Sicht der von mir zu vertretenden
Belange keine Bedenken.

Gewässer, deren Gewässerrandstreifen sowie amtlich festgestellte Über-
schwemmungsgebiete werden durch das Vorhaben nicht berührt.

Hinweis zum Thema Starkregen:

Das Land Hessen hat mit dem Projekt „KLIMPRAX – Starkregen und Kata-
strophenschutz für Kommunen“ ein dreistufiges Informationssystem für 
Kommunen bereitgestellt. Alle Information dazu sind auf den Internetseiten 
des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HL-
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NUG) unter folgendem Link einsehbar: https://www.hlnug.de/themen/ klima-
wandel-und-anpassung/projekte/klimprax-projekte/klimprax-starkregen

Die Starkregen-Hinweiskarte https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/ 
klima/klimprax/starkregen/Starkregen-Hinweiskarte_Hessen.pdf wird in der 
ersten Stufe zur Identifizierung von besonders durch Starkregen gefährde-
ten Kommunen online als PDF oder zur Einbindung in GIS bereitgestellt. 
Die Karte beinhaltet den Starkregen-Index und den Vulnerabilitäts-Index für 
jede 1*1km Kachel.

In der zweiten Stufe können basierend auf dieser Ersteinschätzung kommu-
nale Fließpfadkarten ermittelt werden. Dafür kann die interessierte Kom-
mune eine Anfrage an das Fachzentrum Klimawandel und Anpassung rich-
ten (starkregen@hlnug.hessen.de). 

In Fällen, in denen die Fließpfadkarte zur lokalen Gefährdungsbeurteilung 
nicht ausreicht (z.B. städtische Gebiete, sehr flache Gebiete ohne klare 
Fließwege), kann eine Starkregen-Gefahrenkarte bei Ingenieurbüros in Auf-
trag gegeben werden. Starkregen-Gefahrenkarten sind für Planungen in 
kritischen Gebieten sowie für mittlere und große Kommunen erforderlich. 
Diese Karten werden durch Ingenieurbüros auf der Basis von detaillierten 
hydraulischen Simulationen erstellt. 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte
(Bearbeiter: Frau Sanow, Dez. 41.3, Tel.: 0641/303-4226,
                     Frau Hormel, Dez. 41.3, Tel.: 0641/303-4218)

Die Zuständigkeit liegt beim Kreisausschuss des Landkreises Limburg-Weil-
burg, Fachbereich Ländlicher Raum, Fachdienst Wasser- und Bodenschutz,
Limburg.

Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserscha-
densfälle, Altlasten, Bodenschutz

Nachsorgender Bodenschutz
(Bearbeiter: Herr Halder, Dez. 41.4, Tel.: 0641/303-4251)

In der Altflächendatei als Teil des Bodeninformationssystems sind die den 
Bodenschutzbehörden bekannten Informationen zu Altstandorten, Altabla-
gerungen, altlastverdächtigen Flächen, Altlasten und schädlichen Boden-
veränderungen hinterlegt (§ 8 Abs. 1 HAltBodSchG). Altstandorte sind 
Grundstücke, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen 
worden ist. Altablagerungen sind stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen 
sowie Flächen auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert 
worden sind. Die Daten werden von den Kommunen, den Unteren Boden-
schutzbehörden (UBB), den Oberen Bodenschutzbehörden (RP) und dem 
Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) er-
fasst, gemeldet und ggf. aktualisiert. Die Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Daten in der Altflächendatei ist jedoch nicht garantiert. 

Nach entsprechender Recherche ist festzustellen, dass sich im Planungs-
raum keine entsprechenden Flächen befinden.

Deshalb empfehle ich Ihnen, weitere Informationen (z. B. Auskünfte zu 
Betriebsstilllegungen aus dem Gewerberegister, bisher nicht erfasste ehe-

https://www.hlnug.de/themen/%20klimawandel-und-anpassung/projekte/klimprax-projekte/klimprax-starkregen
https://www.hlnug.de/themen/%20klimawandel-und-anpassung/projekte/klimprax-projekte/klimprax-starkregen
mailto:starkregen@hlnug.hessen.de


-4-

malige Deponien) bei der zuständigen Unteren Wasser- und Bodenschutz-
behörde des Landkreises Limburg-Weilburg und bei der entsprechenden 
Kommune einzuholen.

Nach § 8 Abs. 4 HAltBodSchG sind Gemeinden und öffentlich-recht-li-
che Entsorgungspflichtige verpflichtet, die ihnen vorliegenden Er-
kenntnisse zu Altflächen dem HLNUG so zu übermitteln, dass die Da-
ten im Bodeninformationssystem nach § 7 HAltBodSchG erfasst wer-
den können. Auch die Untersuchungspflichtigen und Sanierungsverant-
wortlichen sind verpflichtet, die von ihnen vorzulegenden Daten aus der Un-
tersuchung und Sanierung der verfahrensführenden Behörde in elektroni-
scher Form zu übermitteln. Dies hat in elektronischer Form zu erfolgen. 
Über die elektronische Datenschnittstelle DATUS online steht den Kommu-
nen ebenfalls FIS-AG (kommunal beschränkt) zur Verfügung. Wenden Sie 
sich bitte an das HLNUG oder entnehmen Sie weitere Infos sowie Installa-
tions- und Bedienungshinweise unter: https://www.hlnug.de/themen/altlas-
ten/datus.html

Hinweis:

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicher-
heit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung sowie die Belange des Bodens zu berücksichti-
gen. Bei der Aufstellung eines Bauleitplans darf das Problem von Bodenbelastungen nicht 
ausgeklammert werden. Bei der Beurteilung von Belastungen des Bodens gilt das bau-
leitplanerische Vorsorgeprinzip und nicht die Schwelle der Gefahrenabwehr des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG). Der Träger der Bauleitplanung erzeugt mit der 
Ausweisung einer Fläche ein Vertrauen, dass die ausgewiesene Nutzung ohne Ge-
fahr realisierbar ist. Geht die Stadt/Gemeinde Anhaltspunkten für Bodenbelastungen
nicht nach, haben Eigentümer, Bauwillige und andere Betroffene ggf. Anspruch auf 
Schadensersatz. Bei der Erarbeitung der Stellungnahme zur Bauleitplanung ist zu beach-
ten, dass nach den einschlägigen baurechtlichen Vorschriften für eine Vielzahl von Vorha-
ben kein förmliches Baugenehmigungsverfahren erforderlich ist (vgl. §§ 62 ff. HBO). Die 
Bauaufsichtsbehörde ist dann auch nicht verpflichtet, die Bodenschutzbehörde in ihrem 
Verfahren zu beteiligen. Insofern ist es möglich, dass die Bodenschutzbehörde über bau-li-
che Veränderungen auf Verdachtsflächen nur im Rahmen der Bauleitplanung Kenntnis er-
langen und danach nicht mehr beteiligt wird.

Vorsorgender Bodenschutz
(Bearbeiterin: Frau M. Wagner, Dez. 41.4, Tel.: 0641/303-4722)

Boden filtert Wasser zur Trinkwassergewinnung. Boden infiltriert Wasser 
zum Hochwasserschutz. Boden verdunstet Wasser und kühlt dadurch die 
Umgebung. Die Leistungen des Bodens sind für unsere Ernährung, die 
Wirtschaft und das Klima existenziell. Durch Siedlung und Verkehr wird der 
Boden zerstört und seine Funktionen unwiederbringlich vernichtet. Diese 
zunehmende Versiegelung entzieht uns und nachfolgenden Generationen 
die Lebensgrundlage.

Boden und seine Funktionen sind von enormer Bedeutung für die Allge-
meinheit. Beispielsweise führen Bodenverdichtungen und -versiegelungen 
zu Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen von Böden. Insbe-son-
dere Versickerung, Wasserspeicherung und -verfügbarkeit und Durchwur-
zelbarkeit werden deutlich negativ beeinflusst bzw. gehen verloren. 
Dies kann eine Erhöhung der Hochwassergefahr, den Verlust der Boden-
kühlleistung aufgrund reduzierter Verdunstung und geringere bis verlustierte
Ertragsfähigkeit zur Folge haben. Der Verlust solcher Funktionen ist die Ge-
fahr für die Allgemeinheit, die vermieden werden muss.

https://www.hlnug.de/themen/altlasten/datus.html
https://www.hlnug.de/themen/altlasten/datus.html
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Der Zweck des BundesBodenSchutzGesetzes geht über den Schutz der 
Gesundheit und des Eigentums hinaus. Das Gesetz schützt im Interesse 
der Allgemeinheit auch die Funktionen des Bodens im Naturhaushalt. Damit
sind auch die ökologischen Bodenfunktionen Schutzgut der Allgemeinheit. 
Werden ökologische Bodenfunktionen beeinträchtigt, so ist dies grundsätz-
lich geeignet, eine Gefahr für die Allgemeinheit herbeizuführen.

Gefahrenabwehr zielt darauf ab, hinreichend wahrscheinliche und damit 
klar erkennbare Schadensverläufe in einem zeitlich und örtlich begrenzten 
Rahmen abzuwehren. Werden Bodenfunktionen beeinträchtigt oder gar ver-
nichtet, so ist dies grundsätzlich geeignet, eine Gefahr für die Allgemeinheit 
herbeizuführen (BT-Drs. 13/67011, S. 29).

Bodenversiegelung und -verdichtung ist bei Baumaßnahmen zwangsläufig 
sowie räumlich und zeitlich klar abgrenzbar. Damit sind die Voraussetzun-
gen des Gefahrenbegriffs erfüllt. Die Voraussetzung für eine schädliche Bo-
denveränderung (i.S.d. § 2 Abs. 3 BBodSchG) ist gegeben.

Eine schädliche Bodenveränderung (bedingt durch eine Gefahr für die All-
gemeinheit) liegt vor, wenn natürliche Bodenfunktionen nicht nur unerheb-
lich beeinträchtigt werden (Bagatellgrenze). Dies ist auch bei Bauvorhaben 
auf Böden mit hohem Funktionserfüllungsgrad in jedem Fall gegeben bzw. 
insgesamt auch weit unter 2000 m² möglich, da nach der Bundes-Kompen-
sationsverordnung ab 2000 m² Versiegelung/Bodenabtrag bereits geprüft 
werden soll, ob eine erhebliche Beeinträchtigung besonderer Schwere 
vorliegt.

Zur vorliegenden frühzeitigen Beteiligung ist das Thema Bodenschutz nicht 
angesprochen. Die Gemeinde Mengerskirchen hat auch in der Vergangen-
heit das Thema Bodenschutz in den Unterlagen zu den Erweiterungspla-
nungen im Bereich Gewerbegebiet Rübenstücke nicht berücksichtigt.

Für alle Verfahrensarten gilt die Darlegung von Maßnahmen zur Vermei-
dung und Minderung von nachteiligen Eingriffen in das Schutzgut Boden 
nach § 1a Abs. 2 u. 3 BauGB, außerdem sind gem. § 1a Abs. 3 BauGB im 
Rahmen der Bauleitplanung vorbereitete Eingriffe entsprechend der Ein-
griffs-Ausgleichsregelung zu kompensieren. Dies ist verbal-argumentativ 
oder entsprechend der Hessischen Kompensationsverordnung (KV) vorzu-
nehmen. Entsprechend § 2 Abs. 4 der KV soll eine schutzgutbezogene 
Kompensation hinsichtlich der Bodenfunktionsverluste erfolgen. Der 
Ermittlung des Kompensationsbedarfs liegt die baurechtliche Eingriffsrege-
lung zugrunde, die nach § 1a Abs. 3 BauGB und § 18 BNatSchG bei der 
Aufstellung von Bauleitplänen zu beachten ist. Vermeidung und Ausgleich 
unterliegen der baurechtlichen Eingriffsregelung. Diejenigen Bodenfunktio-
nen, die durch den Eingriff beeinträchtigt werden, sollten durch geeignete 
bodenfunktionsbezogene Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen wer-
den. Dabei ist für Böden, auf denen die Kompensationsmaßnahmen durch-
geführt werden, der Erfüllungsgrad der betroffenen Bodenfunktionen zu er-
höhen. Die Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf den Boden 
aufgrund der Umsetzung der Planung sowie die Durchführung der Aus-
gleichsmaßnahmen soll zudem von der Kommune durch Monitoringmaß-
nahmen festgelegt werden (§ 4c BauGB). Die bodenbezogenen Kompen-
sationsmaßnahmen gilt es zudem im Bauleitplan über die so genannten 
Festsetzungen textlich und kartografisch zu verankern (vgl. § 1a Abs. 3 
Satz 2 BauGB). Maßnahmen, die nicht festgesetzt werden können (da sie 
z.B. die Bauphase betreffen), können über einen öffentlich-rechtlichen Ver-
trag für den Bauherrn verbindlich festgelegt werden.
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Angemessene Kompensationsmaßnahmen und deren Bewertung finden 
sich in der Arbeitshilfe „Kompensation des Schutzguts Boden in der Bauleit-
planung nach BauGB“ (HLNUG Heft 14, 2018). Das zugehörige Excel-Be-
rechnungstool findet sich auf der Homepage des HLNUG unter folgendem 
Link: https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/boden/Planung/ Kompbo-
den/Berechnungstool.zip

In der bodenbezogenen Bilanzierung sind die Minderungsmaßnahmen 
sowie die naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen bodenspezifisch 
zu bewerten und den Bodeneingriffen gegenüberzustellen. Es kann jedoch 
über die naturschutzfachlichen Anforderungen hinaus ggf. zusätzlicher 
bodenschutzfachlicher Ausgleich notwendig werden. 

Der Bodenschutz ist gesetzlich verankert durch die §§ 1, 4 und 7 BBo-
dSchG; § 12 BBodSchV (DIN 19731 ist zu beachten); § 1 HAltBodSchG); 
§§ 1, 7,13 und 15 BNatschG sowie §§ 1a und 202 BauGB.

Eine fehlerfreie Abwägung ist nur möglich, wenn alle Belange, so auch die 
des vorsorgenden Bodenschutzes, dargestellt und die Eingriffswirkung der 
Ausgleichswirkung nachvollziehbar gegenübergestellt wird. Andernfalls liegt
ein Abwägungsausfall vor. Die Planunterlagen sind zur Offenlegung ent-
sprechend zu ergänzen.

Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen
(Bearbeiterin: Frau Hoffmann, Dez. 42.2, Tel.: 0641/303-4356)

Nach meiner Aktenlage sind im Plangebiet keine 
Abfallentsorgungsanlagen / Deponien im Sinne von § 35 Abs. 1, 2 Kreislauf-
wirtschaftsgesetz - KrWG -betroffen. 

In diese Prüfung sind Altablagerungen / Altstandorte im Sinne des Boden-
schutzrechtes nicht eingeschlossen. Diese unterliegen der Bewertung durch
die zuständige Bodenschutzbehörde.

Aus abfallbehördlicher Sicht bestehen somit keine Bedenken gegen das 
bauleitplanerische Vorhaben. 

Bei Bau,- Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merk-
blatt „Entsorgung von Bauabfällen“ (Baumerkblatt, Stand: 01.09.2018) der 
Regierungspräsidien in Hessen zu beachten (www.rp-giessen.hessen. de, 
Umwelt & Natur, Abfall, Bau- und Gewerbeabfall, Baustellenabfälle).
Das Baumerkblatt enthält Informationen im Hinblick auf eine ordnungsge-
mäße Abfalleinstufung, Beprobung, Trennung und Verwertung/Beseitigung 
von Bauabfällen (z. B. Bauschutt und Bodenaushubmaterial sowie gefähr-li-
che Bauabfälle, wie z. B. Asbestzementplatten).

Downloadlink: 
https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/baumerkblatt_201
8-09-01.pdf

Immissionsschutz II
(Bearbeiter: Herr Römschied, Dez. 43.2, Tel.: 0641/303-4421)

Zur o. g. Bauleitplanung ergeben sich aus immissionsschutzrechtlicher 
Sicht keine Anregungen und Hinweise. 

https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/boden/Planung/%20Kompboden/Berechnungstool.zip
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/boden/Planung/%20Kompboden/Berechnungstool.zip
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Bergaufsicht
(Bearbeiterin: Frau Zapata, Dez. 44.1, Tel.: 0641/303-4533) 

Bei Baumaßnahmen im Bereich der o. g. Bauleitplanung ist auf Spuren 
ehemaligen Bergbaus zu achten; ggf. sind entsprechende bauliche Siche-
rungsmaßnahmen zu treffen.

Der Geltungsbereich der o.g. Bauleitplanung liegt im Gebiet eines ange-
zeigten Bergwerksfeldes, in dem Untersuchungsarbeiten durchgeführt wur-
den. Art und Lage der Untersuchungsarbeiten sind hier nicht bekannt.

Landwirtschaft
(Bearbeiter: Herr Brenner, Dez. 51.1, Tel.: 0641/303-5126)

Gegenüber der vorgelegten Planung werden Bedenken geäußert.
Es werden durch die vorliegende Planung landwirtschaftliche Nutzflächen in
einem Umfang von rund 1,1 Hektar überplant. Es handelt sich bei diesen 
Flächen gem. Agrarplan Mittelhessen um sogenannte 1a-Flächen, welche 
ausschließlich Flächen mit der höchsten Stufe in der Ernährungs- und Ver-
sorgungsfunktion sind.

In der weiteren Planung soll, da alternative Flächen laut Argumentation 
nicht vorliegen, eine Betrachtung/Darstellung des tatsächlichen Flächenbe-
darfs der ortsansässigen Firma erstellt werden und möglichst der Flächen-
umfang reduziert werden.

Sofern die Kompensation nicht komplett über das Ökopunktekonto der 
Gemeinde Mengerskirchen abzudecken ist, soll auf die weitere Bean-
spruchung von Produktionsflächen im Zuge dieses Vorhabens verzichtet 
werden.

Obere Forstbehörde
(Bearbeiter: Herr Rinn, Dez. 53.1, Tel.: 0641/303-5531)

Der Bebauungsplan berührt keine forstlichen Belange.

Obere Naturschutzbehörde
(Bearbeiterin: Frau Smolarek, Dez. 53.1, Tel.: 0641/303-5536)

Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind von dem Bebau-
ungsplan nicht betroffen.

Ich weise darauf hin, dass für weitere naturschutzrechtliche und natur-
schutzfachliche Belange die Zuständigkeit der Unteren Naturschutzbehörde
gegeben ist.

Bauleitplanung
(Bearbeiterin: Frau Wagner, Dez. 31, Tel.: 0641/303-2353)

Aus planungsrechtlicher Sicht weise ich auf folgendes hin:
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Durch die BauGB-Novelle 2017 haben sich wesentliche Änderungen und 
somit weitere Anforderungen im Zusammenhang mit dem Beteiligungs-
verfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB (Offenlage) ergeben:

 Für den Regelfall bleibt es bei einer Auslegungsfrist von einem Monat; 
mindestens jedoch muss die Auslegungsfrist nun 30 Tage betragen. 
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist eine angemessen längere 
Auslegungsdauer zu wählen.
Nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2d BauGB ist es für die Rechtswirksam-
keit des Bauleitplans unbeachtlich, wenn bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes nicht für die Dauer einer angemessen längeren Frist ausgelegt 
worden ist und die Begründung für die Annahme des Nichtvorliegens 
eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist. Damit diese Planerhal-
tungsvorschrift ggf. zur Anwendung kommen kann, sollten die Gemein-
den generell festhalten, ob und aus welchen Gründen aus ihrer Sicht 
kein wichtiger Grund vorliegt, der eine Verlängerung der Auslegung 
erfordert.

 Nach § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB sind der Inhalt der ortsüblichen Be-
kanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und die nach § 3 Abs. 2 
Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen (verpflichtend) zusätzlich in 
das Internet einzustellen und über das Zentrale Internetportal für die 
Bauleitplanung Hessen (https://bauleitplanung.hessen.de/  )   zugänglich zu 
machen. Der Verpflichtung zur Einstellung in das Internet ist genügt, 
wenn der Inhalt der Bekanntmachung und die auszulegenden Unter-la-
gen, etwa über das Internetportal der Gemeinde, für die Öffentlichkeit 
auffindbar und abrufbar sind. Die Gemeinde sollte in geeigneter Weise 
dokumentieren, dass die Unterlagen über das Internet auffindbar und 
abrufbar waren; hierfür kommen auch technische Möglichkeiten (z.B. 
Screenshots) in Betracht.
Bei einem Verstoß gegen die originäre gemeindliche Verpflichtung zur 
Einstellung in das Internet handelt es sich um einen beachtlichen Fehler 
(§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2e BauGB).

Zur Dokumentation der Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Durch-
führung der Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB sollten in der Begründung 
entsprechende Ausführungen erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

   gez.

Wagner

https://bauleitplanung.hessen.de/

